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RS OGH 1954/1/30 3Ob828/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1954

Norm

ABGB §1284 C

ABGB §1431

Rechtssatz

A kauft von B gegen Leibrente und zehntausend Schilling eine Liegenschaft, die er später an B gegen Verzicht auf die

Leibrente (über den Barbetrag wurde nichts vereinbart) zurückverkauft. A hat keinen Anspruch auf die zehntausend

Schilling.

Entscheidungstexte

3 Ob 828/53
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